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Wer kein Konto hat,

hat schlechte Karten

Bettina Friedrich

urch die zunehmende Verbindung

Dvon Kredit- und Zahlungsverkehr
(Kreditkarten, Möglichkeit von

Abbuchungsaufträgen usw.) wird die Kre-
ditwürdigkeit zu einem Element des
Kontozugangs. Banken führen zuneh-
mend Arbeitslosigkeit, mangelndes Ein-
kommen, prekäre Aufenthaltssituation
(bei AusländerInnen) oder Bezug von So-

zialhilfe als Gründean,die Eröffnungei-

nes Girokontos zu verweigern oder eine
bestehende Bankverbindung „aus Boni-
tätsgründen“ zu kündigen. Im Bank-
jargon: „Vermeidung kostenintensiver
Kundenbeziehungen mit hohem Risiko“.
Betroffen sind diejenigen, die unter

dem Stichwort „Neue Armut“ durch
Langzeitarbeitslosigkeit und ungleiche
Einkommenschancen auch in anderen
Wirtschaftsbereichen ausgegrenztsind.
Besonders brisant wurde der Aus-

grenzungsmechanismusseit der „Post-
neuordnung“ 1994. Dahinterverbirgt sich
die Privatisierung der Postbank durch
Umwandlung in die Deutsche Postbank
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Postgiroverordnungein quasi-subjektives
öffentliches Recht auf ein Girokonto
zubilligte, konnten Banken, die den Ab-

schluß eines Girovertrages verwehrten,
auf die Postbankals Alternative verwei-
sen.

Sozialverbände und die Oppositions-
parteien im Bundestag fordern das„akti-
ve Eingreifen des Gesetzgebers“. Sie leg-
ten Gesetzesentwürfen vor, in denen das
Grundrecht auf ein Girokonto wahlwei-
se mit der Würde des Menschen, dem
Grundrechtauffreie Entfaltung der Per-
sönlichkeit oder dem Sozialstaatsprinzip
begründet wird. Handlungsbedarf sehen
angesichts der Kostenbelastung der Kom-
munendurch Barauszahlung vonSozial-
leistungen auch die Regierungsparteien,
die jedoch die Eigeninitiative der Kre-
ditinstitute zur Lösung des Problemsbe-
vorzugen. Diese wiederum führenfehlen-
de technische Möglichkeiten und ihre
Privatautonomieins Feld, um gegen die
„Guthabenkonten für jedermann“ an-

zukämpfen. An mangelnde technische

Möglichkeiten zu glauben,fällt schwer:
auf gewinnträchtige technische Neuerun-
gen (Home-Banking, Kredit-Chip-Kar-
ten) haben Bankenschnellreagiert. Kon-
ten für Minderjährige auf Guthabenbasis
gehören ebenso zum Standardrepertoire
wie „maßgeschneiderte Finanzprodukte“

— etwa kostenlose Kontoführungabei-

nem bestimmten Nettoeinkommen.
Seit Sommer 1995 werben Sparkassen

damit, daß „den Worten Taten folgen“ und

das Girokonto auf Guthabenbasis in die
Produktpalette aufgenommen werde.
Darin liegt keine plötzliche Einsichtin die
Brisanz des Problemes. Vielmehr sind
Sparkassen - im Gegensatz zu den Pri-
vatbanken — durch die Sparkassengesetze
der Länderöffentlichem Sonderrechtun-
terworfen. Ihre satzungsmäßige Aufgabe
ist es, die ausreichende Versorgung der

Bevölkerung auch mit Bankdienstleist-
ungen zu gewährleisten, die keineattrak-
tiven Gewinnaussichtenbieten.
Mit dem Verweis aufdie Sparkasse als

Anbieterin von Girokonten ist das Pro-
blem nur vordergründig erledigt: Den
Kommunenals Gewährsträgerinnen der
Sparkassen wird die Verantwortung für
ein soziales Problem — und für die Ko-
sten — zugeschoben. Dabei steht zu
befürchten, daß die Privatisierungsargu-
mente bei der Postbank auch von über-
schuldeten Kommunenin Bezugaufdie

Sparkassen aufgegriffen werden. Das
wäre zweifellos das Ende der Verpflich-
tung der Sparkassen.
Deshalb ist die Überlegung angebracht,

ob nicht auch Privatbankenrechtlich ver-
pflichtet werden können, Girokonten auf
Guthabenbasis auch für sozial Schwache
zu führen.
Das Grundgesetz nenntals staatliche

Aufgabe die Sorge für die gerechte Sozi-
alordnung. Das bedeutet nicht nur Wah-
rung des unabdingbaren Mindeststan-
dards der Lebensverhältnisse, sondern
Versorgung mit Handlungs- und Ent-
faltungschancenin der Gesellschaft, da-
mitein gesellschaftlich integriertes „nor-
males“ Leben geführt werden kann. Zu
diesem „normalen“ Leben gehört ein Gi-
rokonto, denn ohne Konto vermindert

sich die Chance auf gleichberechtigte
Teilhabe am beruflichen undgesellschaft-
lichen Leben.

Mit der Entscheidung bezüglich der

Inhaltskontrolle von Bürgschaftsver-
trägen zwischen Banken und einkom-

mens- und vermögenslosen Angehörigen

einer Kreditnehmerin hat das Bundesver-
fassungsgerichtfestgestellt, daß es eine

Verpflichtung des Gesetzgebers und der

Rechtsprechung gibt, Mißbräuchen der
Vertragsfreiheit entgegenzuwirken, und

zwar dann, wenn die Vertragsfreiheit zu

einem Instrument gesellschaftlicher

Machtausübung und die Selbstbestim-
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mungdes einenTeils für den anderen Teil
zur schrankenlosen Fremdbestimmung
wird.'
Ein solcher Fall von „schrankenloser

Fremdbestimmung“liegt vor, wenn auf-
grund ungleicher Machtpositionen der
Abschluß von Verträgen verweigert wird,
sofern der Vertragsgegenstand unabding-
bar zu einem „normalen Leben‘ gehört.
 

  

 

 

Angesichts einer zunehmenden Privati-
sierung ehemals öffentlicher Leistungen
(private Stadtwerke, private Elektrizitäts-
werke, usw.) kann sich die Rechtsordnung
nicht mehr darauf beschränken, Besitz-
stände zu schützen, sondern muß Zu-
gangsmöglichkeiten zu diesen öffentlich-
privaten Angeboten sichern. Die Wei-
gerung, ein Girokonto zu führen ist nur
legitim, wenn die Gründe für die Ableh-
nung in einem inneren Zusammenhang
mit dem angebotenen Produkt stehen
(„maßgeschneiderte Finanzdienstleistun-
gen“) oder durch das Verhalten der
KundInnenbedingtsind. Damit die Ban-
ken dem aus ihrer Sicht ungeliebten
KundInnenkreis nicht dadurch auswei-
chen, daß sie „normale“ Girokonten aus
ihrer ständigen Produktpalettestreichen,
müßte den Kreditinstituten die Verpflich-
tung auferlegt werden, ihre technischen
Möglichkeiten dahingehend zu. nutzen,
Girokonten auf Guthabenbasis anzubie-
ten und einen diskriminierungsfreien Zu-
gang zu Bankdienstleistungen zu ge-
währleisten.

Bettina Friedrich ist Rechtsreferen-
darin in Frankfurt a. M.
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